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* Gemäß § 138 Satz 2 AktG gelten für die Einberufung der gesonderten Versammlung und die Teilnahme an ihr sowie für das Auskunftsrecht die Bestimmungen über die Hauptversammlung, für Sonderbeschlüsse die Bestimmungen über 
Hauptversammlungsbeschlüsse sinngemäß. 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE 
im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre nach den §§ 122 Absatz 2, 126 Absätze 1 und 4, 127, 130a, 131 und 
118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 und § 138* Aktiengesetz (AktG). 

 

1. Ergänzungsverlangen. 

Aktionäre (Stamm- und Vorzugsaktionäre), deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-
teiligen Betrag von 500.000 € (entspricht 500.000 Aktien im 
Nennbetrag von 1 €) erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-
setzt und bekannt gemacht werden. Nach § 138 Satz 3 AktG 
steht das gleiche Recht auch Aktionären zu, die an der Abstim-
mung über den Sonderbeschluss in der gesonderten Versamm-
lung der Vorzugsaktionäre teilnehmen können (Vorzugsaktio-
näre), wenn ihre Anteile zusammen den zehnten Teil der An-
teile erreichen, aus denen bei der Abstimmung über den Son-
derbeschluss das Stimmrecht ausgeübt werden kann. 

Antragsteller müssen nachweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 
über den Antrag halten. Auf die Berechnung des Zeitraums fin-
det § 70 AktG Anwendung; im Übrigen gilt für die Fristberech-
nung § 121 Absatz 7 AktG. Danach ist der Tag des Zugangs 
des Verlangens nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem 
Sonntag, Sonnabend oder Feiertag auf einen zeitlich vorausge-
henden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 
Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzuwenden. 

Unter den gleichen Voraussetzungen können Aktionäre nach 
§§ 87 Absatz 4, 122 Absatz 2 Satz 1 AktG und § 87a Absatz 1 

Satz 2 Nr. 1 AktG beantragen, die festgelegte Maximalvergütung 
für die Mitglieder des Vorstands herabzusetzen. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den 
Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 
Tage vor der Versammlung zugehen, das heißt spätestens bis 
zum 12. April 2026 (Sonntag), 24:00 Uhr (MESZ). Es wird da-
rum gebeten, die folgende Anschrift zu verwenden: 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
Postanschrift: 80788 München 
Hausanschrift: Petuelring 130, 80809 München 

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung können alternativ auch 
in elektronischer Form gemäß § 126a BGB per E-Mail unter An-
gabe des Namens und mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an hv-antrag@bmw.de gerichtet werden. 

Zulässige Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung, die der Ge-
sellschaft spätestens bis zum 12. April 2026 (Sonntag), 24:00 
Uhr (MESZ), wirksam zugehen, werden bei Nachweis der Aktio-
närseigenschaft und der gesetzlich vorgesehenen Haltefrist mit 
Namen und Wohnort bzw. Sitz des Aktionärs im Bundesanzei-
ger bekannt gemacht und darüber hinaus auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.bmwgroup.com/hv veröffentlicht 
und den Aktionären mitgeteilt. 

Die zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 
auszugsweise wie folgt: 

§ 138 AktG Gesonderte Versammlung. Gesonderte Abstim-
mung 

1In diesem Gesetz oder in der Satzung vorgeschriebene Sonder-
beschlüsse gewisser Aktionäre sind entweder in einer gesonder-
ten Versammlung dieser Aktionäre oder in einer gesonderten 
Abstimmung zu fassen, soweit das Gesetz nichts anderes be-
stimmt. 2Für die Einberufung der gesonderten Versammlung und 
die Teilnahme an ihr sowie für das Auskunftsrecht gelten die 
Bestimmungen über die Hauptversammlung, für die Sonderbe-
schlüsse die Bestimmungen über Hauptversammlungsbe-
schlüsse sinngemäß. 3Verlangen Aktionäre, die an der Abstim-
mung über den Sonderbeschluß teilnehmen können, die Einbe-
rufung einer gesonderten Versammlung oder die Bekanntma-
chung eines Gegenstands zur gesonderten Abstimmung, so ge-
nügt es, wenn ihre Anteile, mit denen sie an der Abstimmung 
über den Sonderbeschluß teilnehmen können, zusammen den 
zehnten Teil der Anteile erreichen, aus denen bei der Abstim-
mung über den Sonderbeschluß das Stimmrecht ausgeübt wer-
den kann. 
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§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

(1) 1Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, 
deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an 
den Vorstand zu richten. 2Die Satzung kann das Recht, die 
Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 
andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am 
Grundkapital knüpfen. 3Die Antragsteller haben nachzuwei-
sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. 4§ 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(2) 1In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusam-
men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den antei-
ligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, daß 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntge-
macht werden. 2Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 3Das Ver-
langen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindes-
tens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindes-
tens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 
Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

§ 121 Allgemeines (Auszug) 

(7) 1Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurück-
berechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzu-
rechnen. 2Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonn-
abend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehen-
den oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 
3Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
nicht entsprechend anzuwenden. 4Bei nichtbörsennotierten 
Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung 
der Frist bestimmen. 

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit 

1Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, 
dass der Aktionär während eines bestimmten Zeitraums Inhaber 
der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungs-
institut, ein Wertpapierinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 
1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwesen-
gesetzes tätiges Unternehmen gleich. 2Die Eigentumszeit eines 
Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die 
Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechts-
nachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei 
einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen er-
worben hat. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge. 

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Ge-
genanträge zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten 
zu stellen und Wahlvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 
5 (Wahl des Abschlussprüfers) und 6 (Wahl zum Aufsichtsrat) 
zu übermitteln. In der gesonderten Versammlung der Vorzugs-
aktionäre steht das Recht, Gegenanträge zu stellen, den Vor-
zugsaktionären zu. Wahlvorschläge nach § 127 AktG können 
im Rahmen der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktio-
näre nicht gemacht werden, da die Tagesordnung der geson-
derten Versammlung keine Wahlen vorsieht. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu rich-
ten an 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
Abt. FF-2 
Postanschrift: 80788 München 
Telefax: +49 89 382-11793 

oder per E-Mail an  

hv-antrag@bmw.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt.  

Zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesell-
schaft spätestens bis zum 28. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden bei Nach-
weis der Aktionärseigenschaft mit Namen und Wohnort bzw. 
Sitz des Aktionärs und einer etwaigen Begründung unverzüg-
lich im Internet unter www.bmwgroup.com/hv veröffentlicht. 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten ge-
mäß § 126 Absatz 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichma-
chung gestellt. Zu diesen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
können ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete 
Stammaktionäre ihr Stimmrecht ausüben.  

Gegenanträge von Vorzugsaktionären, die nach § 126 AktG zu-
gänglich zu machen sind, gelten gemäß § 126 Absatz 4 AktG als 
im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Zu diesen Gegen-
anträgen können ordnungsgemäß zur gesonderten Versamm-
lung angemeldete Vorzugsaktionäre ihr Stimmrecht ausüben. 

Sofern der den Gegenantrag stellende oder den Wahlvorschlag 
übermittelnde Aktionär nicht ordnungsgemäß zur Hauptver-
sammlung bzw. zur gesonderten Versammlung der Vorzugsak-
tionäre angemeldet ist, muss der Gegenantrag oder der Wahl-
vorschlag in der jeweiligen Versammlung nicht behandelt wer-
den. Darüber hinaus können Gegenanträge und Wahlvorschläge 
sowie sonstige Anträge auch während der virtuellen Versamm-
lungen im Wege der Videokommunikation, das heißt im Rahmen 
eines Redebeitrags, gestellt werden (siehe ↗ Ziffer 4). 
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Die zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes, die 
auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von dem Zu-
gänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen ab-
gesehen werden kann, lauten auszugsweise wie folgt: 

§ 126 Anträge von Aktionären 

(1) 1Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Ak-
tionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung sind den in § 125 Absatz 1 bis 3 genannten 
Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugäng-
lich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor 
der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag ge-
gen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die 
in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. 
2Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 3Bei börsen-
notierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die 
Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4§ 125 Absatz 3 
gilt entsprechend. 

(2) 1Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht 
zugänglich gemacht zu werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen 
strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungs-
widrigen Beschluß der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offen-
sichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn 
sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegen-
antrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung 
der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden 
ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesent-
lich gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren be-
reits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Ge-
sellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist 
und in der Hauptversammlung weniger als der zwan-
zigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn ge-
stimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Haupt-
versammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten 
lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei 
Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Ge-
genantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

2Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn sie insgesamt mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der 
Beschlußfassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die 
Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 

(4) 1Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Anträge, die 
nach den Absätzen 1 bis 3 zugänglich zu machen sind, als 
im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. 2Die Gesell-
schaft hat zu ermöglichen, dass das Stimmrecht zu diesen 
Anträgen ausgeübt werden kann, sobald die Aktionäre die 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für 
die Ausübung des Stimmrechts nachweisen können. 3Sofern 
der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsge-
mäß legitimiert und, sofern eine Anmeldung erforderlich ist, 
nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet 
ist, muss der Antrag in der Versammlung nicht behandelt 
werden. 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären 

1Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern oder von Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. 
2Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. 3Der 
Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich 
zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 
Absatz 3 Satz 4 und § 125 Absatz 1 Satz 5 enthält. 4Der Vor-
stand hat den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für die das Mit-
bestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder 
das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgenden Inhal-
ten zu versehen: 

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2, 

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 
widersprochen wurde und 

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens je-
weils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das 
Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. 

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge 
zur Beschlussfassung (Auszug)  

(3) 4Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort 
anzugeben. 

3. Einreichung von Stellungnahmen. 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktio-
näre haben gemäß § 130a AktG das Recht, Stellungnahmen zu 
den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer 
Kommunikation einzureichen. 
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Ordnungsgemäß zur gesonderten Versammlung der Vorzugsak-
tionäre angemeldete Vorzugsaktionäre haben gemäß 
§§ 138, 130a AktG das Recht, Stellungnahmen zu den Gegen-
ständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunika-
tion einzureichen. 

Stellungnahmen können in Textform oder als Video abgegeben 
werden. Sie sind für die ordentliche Hauptversammlung aus-
schließlich über den Online-Service der Gesellschaft unter 
www.bmwgroup.com/hv-service und für die gesonderte Ver-
sammlung der Vorzugsaktionäre ausschließlich über den Online-
Service der Gesellschaft unter www.bmwgroup.com/gvz-service 
einzureichen und müssen dort jeweils spätestens bis zum 7. Mai 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), eingegangen sein.  

Stellungnahmen können in deutscher und englischer Sprache 
eingereicht werden. Stellungnahmen in einer anderen Sprache 
werden nicht zugänglich gemacht. Die Gesellschaft übersetzt 
eingehende Stellungnahmen nicht. Aktionäre können ihre Stel-
lungnahme jedoch selbst zweisprachig, das heißt in deutscher 
und englischer Sprache, einreichen. 

Es wird darum gebeten, den Umfang einer Stellungnahme auf 
ein angemessenes Maß zu begrenzen, um der Gesellschaft und 
den anderen Aktionären eine ordnungsgemäße Sichtung der 
Stellungnahmen zu ermöglichen. Stellungnahmen in Textform 
sollten 10.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen), Videobei-
träge fünf Minuten nicht überschreiten. Für den Upload von Vi-
deostellungnahmen ist ein gängiges Dateiformat zu wählen (ins-
besondere MP4, AVI oder MOV). 

Zugänglich zu machende Stellungnahmen werden mit Namen 
und Wohnort bzw. Sitz des Aktionärs im jeweiligen Online-Ser-
vice für die ordentliche Hauptversammlung oder die gesonderte 
Versammlung der Vorzugsaktionäre spätestens bis zum 8. Mai 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), veröffentlicht. 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie der 
Gesellschaft verspätet oder nicht über den Online-Service zuge-
hen, einen angemessenen Umfang überschreiten, nicht in deut-
scher oder englischer Sprache verfasst sind oder ein Ausschluss-
grund gemäß § 130a Absatz 3 Satz 4 AktG in Verbindung mit 
§ 126 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 3 und 6 AktG vorliegt. 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung (siehe ↗ Ziffer 1), Ge-
genanträge und Wahlvorschläge (siehe ↗ Ziffer 2) oder sonstige 
Anträge im Rahmen eines Redebeitrags (siehe ↗ Ziffer 4) sowie 
Fragen oder Nachfragen (siehe ↗ Ziffer 5) können nicht durch 
Einreichung einer Stellungnahme gestellt werden. Das Verfahren 
für die Ausübung dieser Rechte ist abschließend in den entspre-
chenden Ziffern dieser Einberufungsunterlage beschrieben. 

Die zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 
auszugsweise wie folgt: 

§ 130a Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptver-
sammlungen (Auszug) 

(1) 1Im Fall der virtuellen Hauptversammlung haben die Aktio-
näre das Recht, vor der Versammlung Stellungnahmen zu 
den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektroni-
scher Kommunikation unter Verwendung der in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilten Adresse einzureichen. 2Das Recht 
kann auf ordnungsgemäß zu der Versammlung angemeldete 
Aktionäre beschränkt werden. 3Der Umfang der Stellungnah-
men kann in der Einberufung angemessen beschränkt wer-
den. 

(2) Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Ver-
sammlung einzureichen. 

(3) 1Die eingereichten Stellungnahmen sind allen Aktionären bis 
spätestens vier Tage vor der Versammlung zugänglich zu 
machen. 2Das Zugänglichmachen kann auf ordnungsgemäß 
zu der Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt 

werden. 3Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zu-
gänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu 
erfolgen; im Fall des Satzes 2 kann das Zugänglichmachen 
auch über die Internetseite eines Dritten erfolgen. 4§ 126 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 gilt entsprechend. 

(4) Für die Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 Satz 1 ge-
nannten Fristen gilt § 121 Absatz 7. 

4. Rederecht. 

Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zugeschaltete 
Aktionäre und ihre Vertreter haben in der virtuellen Versammlung 
ein Rederecht im Wege der Videokommunikation gemäß § 118a 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 AktG in Verbindung mit § 130a Absätze 5 
und 6 AktG. Gemäß § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 AktG dürfen 
Anträge und Wahlvorschläge sowie alle Arten von Auskunftsver-
langen nach § 131 Absatz 1 AktG Bestandteil des Redebeitrags 
sein. In der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre 
steht dieses Recht den Vorzugsaktionären zu. 

Aktionäre bzw. ihre Vertreter, die einen Redebeitrag leisten 
möchten, können sich ab Beginn der Hauptversammlung bzw. 
der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre über den 
jeweiligen Online-Service der Gesellschaft anmelden. Die Zu-
gangsdaten für den Online-Service erhalten die Aktionäre zu-
sammen mit der Anmeldebestätigung. Ordnungsgemäß ange-
meldete Redner werden zu einem vom Versammlungsleiter be-
stimmten Zeitpunkt aufgerufen und in einen virtuellen Warte-
raum gebeten. Zum virtuellen Warteraum gelangen angemel-
dete Redner per Klick auf ein Pop-Up Fenster direkt im Online-
Service. 

Die Gesellschaft behält sich gemäß § 130a Absatz 6 AktG vor, 
die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktio-
när und Gesellschaft vor dem Redebeitrag zu überprüfen. Sollte 
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die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation nicht sicherge-
stellt sein, kann der Redebeitrag zurückgewiesen werden. 

Bitte beachten Sie hierzu auch die weitergehenden Hinweise zur 
Videokommunikation unter www.bmwgroup.com/hv. 

Die zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 
auszugsweise wie folgt: 

§ 130a Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptver-
sammlungen (Auszug) 

(5) 1Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Akti-
onären ist in der Versammlung ein Rederecht im Wege der 
Videokommunikation zu gewähren. 2Für die Redebeiträge ist 
die von der Gesellschaft angebotene Form der Videokommu-
nikation zu verwenden. 3Anträge und Wahlvorschläge nach 
§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, das Auskunftsverlangen 
nach § 131 Absatz 1, Nachfragen nach § 131 Absatz 1d so-
wie weitere Fragen nach § 131 Absatz 1e dürfen Bestandteil 
des Redebeitrags sein. § 131 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(6) Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbehalten, 
die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 
Aktionär und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem 
Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, so-
fern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

5. Auskunftsrecht. 

Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zugeschaltete 
Aktionäre und ihre Vertreter können in der Hauptversammlung 
gemäß § 131 Absatz 1 AktG Auskunft vom Vorstand über An-
gelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unterneh-
men sowie über die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, so-
weit die erbetene Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Darüber hinaus 
besteht gemäß § 131 Absatz 1d AktG ein Nachfragerecht zu al-
len in der Hauptversammlung gegebenen Antworten des Vor-
stands.  

In der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre steht 
dieses Recht den Vorzugsaktionären zu. 

Auf Anordnung des Versammlungsleiters kann das Auskunfts- 
und das Nachfragerecht in den virtuellen Versammlungen aus-
schließlich im Wege der Videokommunikation ausgeübt werden. 
Der Versammlungsleiter beabsichtigt, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch zu machen. 

In diesem Fall können Fragen und Nachfragen nur im Rahmen 
eines Redebeitrags während der Hauptversammlung oder der 
gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre nach ↗ Ziffer 4 
gestellt werden. Fragen und Nachfragen, die vor oder während 
der Versammlungen auf anderen Wegen gestellt werden, blei-
ben unberücksichtigt. 

Wird einem ordnungsgemäß angemeldeten und elektronisch zu-
geschaltetem Aktionär bzw. seinem Vertreter eine Auskunft ver-
weigert, so kann dieser Aktionär bzw. sein Vertreter gem. § 131 
Absatz 5 Satz 1 AktG verlangen, dass seine Frage und der 
Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Nie-
derschrift über die virtuelle Hauptversammlung bzw. die virtuelle 
gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre aufgenommen 
werden. Das Verlangen nach § 131 Absatz 5 Satz 1 AktG kann 
über den jeweiligen Online-Service ab Beginn bis zum Ende der 
ordentlichen Hauptversammlung bzw. der gesonderten Ver-
sammlung der Vorzugsaktionäre erklärt werden. Der protokollie-
rende Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Ver-
langen nach § 131 Absatz 5 Satz 1 AktG über die Online-Ser-
vices ermächtigt. Eingehende Verlangen nach § 131 Absatz 5 

Satz 1 AktG werden dem Notar aus dem jeweiligen Online-Ser-
vice unverzüglich zugeleitet. 

Die zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 
wie folgt: 

§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs 

(1) 1Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurtei-
lung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
2Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen. 3Macht eine Gesellschaft von 
den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 
oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann 
jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der Hauptversamm-
lung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der 
Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen 
hätte. 4Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterun-
ternehmens (§ 290 Absatz 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) 
in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und 
der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich 
auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen. 

(1a) 1Im Fall der virtuellen Hauptversammlung ist Absatz 1 
Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Vorstand 
vorgeben kann, dass Fragen der Aktionäre bis spätestens 
drei Tage vor der Versammlung im Wege der elektroni-
schen Kommunikation einzureichen sind. 2Für die Berech-
nung der Frist gilt § 121 Absatz 7. 3Nicht fristgerecht ein-
gereichte Fragen müssen nicht berücksichtigt werden. 

(1b) 1Der Umfang der Einreichung von Fragen kann in der Ein-
berufung angemessen beschränkt werden. 2Das Recht zur 
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Einreichung von Fragen kann auf ordnungsgemäß zu der 
Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. 

(1c) 1Die Gesellschaft hat ordnungsgemäß eingereichte Fragen 
vor der Versammlung allen Aktionären zugänglich zu ma-
chen und bis spätestens einen Tag vor der Versammlung 
zu beantworten; für die Berechnung der Frist gilt § 121 Ab-
satz 7. 2Bei börsennotierten Gesellschaften haben das Zu-
gänglichmachen der Fragen und deren Beantwortung über 
die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 126 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 gilt für das Zugänglichmachen 
der Fragen entsprechend. 3Sind die Antworten einen Tag 
vor Beginn und in der Versammlung durchgängig zugäng-
lich, darf der Vorstand in der Versammlung die Auskunft zu 
diesen Fragen verweigern. 

(1d) 1Jedem elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten 
Aktionär ist in der Versammlung im Wege der elektroni-
schen Kommunikation ein Nachfragerecht zu allen vor und 
in der Versammlung gegebenen Antworten des Vorstands 
einzuräumen. 2Absatz 2 Satz 2 gilt auch für das Nachfra-
gerecht. 

(1e) 1Zudem ist jedem elektronisch zu der Versammlung zuge-
schalteten Aktionär in der Versammlung im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation das Recht einzuräumen, Fragen 
zu Sachverhalten zu stellen, die sich erst nach Ablauf der 
Frist nach Absatz 1a Satz 1 ergeben haben. 2Absatz 2 Satz 
2 gilt auch für dieses Fragerecht. 

(1f) Der Versammlungsleiter kann festlegen, dass das Aus-
kunftsrecht nach Absatz 1, das Nachfragerecht nach Ab-
satz 1d und das Fragerecht nach Absatz 1e in der Haupt-
versammlung ausschließlich im Wege der Videokommuni-
kation ausgeübt werden dürfen. 

(2) 1Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften 
und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 2Die Satzung 

oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den Ver-
sammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht 
des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und 
Näheres dazu bestimmen. 

(3) 1Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesell-
schaft oder einem verbundenen Unternehmen einen 
nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die 
Höhe einzelner Steuern bezieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Ge-
genstände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, 
und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei 
denn, daß die Hauptversammlung den Jahresabschluß 
feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, so-
weit die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, 
um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft im Sinne des § 264 Absatz 2 des Han-
delsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die 
Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Aus-
kunft strafbar machen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut, einem Finanzdienstleis-
tungsinstitut oder einem Wertpapierinstitut Angaben 
über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jah-
resabschluß, Lagebericht, Konzernabschluß oder Kon-
zernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesell-
schaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in 
der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

2Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert 
werden. 

(4) 1Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär 
eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben 
worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Ver-
langen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Ta-
gesordnung nicht erforderlich ist. 2Im Fall der virtuellen 
Hauptversammlung ist zu gewährleisten, dass jeder elekt-
ronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär sein 
Verlangen nach Satz 1 im Wege der elektronischen Kom-
munikation übermitteln kann. 3Der Vorstand darf die Aus-
kunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn ein Tochterunterneh-
men (§ 290 Absatz 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Ge-
meinschaftsunternehmen (§ 310 Absatz 1 des Handels-
gesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 
Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem 
Mutterunternehmen (§ 290 Absatz 1, 2 des Handelsge-
setzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft 
in den Konzernabschluß des Mutterunternehmens erteilt 
und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird. 

(5) 1Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er 
verlangen, daß seine Frage und der Grund, aus dem die 
Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die 
Verhandlung aufgenommen werden. 2Im Fall der virtuellen 
Hauptversammlung ist zu gewährleisten, dass jeder elekt-
ronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär sein 
Verlangen nach Satz 1 im Wege der elektronischen Kom-
munikation übermitteln kann. 



7  B A Y E R I S C H E  M O T O R E N  W E R K E  A G .  
A K T I O N Ä R S V E R S A M M L U N G E N  2 0 2 6 .  

 

 

6. Widerspruchsrecht. 
Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zugeschaltete 
Aktionäre bzw. ihre Vertreter haben gemäß § 118a Absatz 1 
Satz 2 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 245 AktG das Recht, Wi-
derspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege 
elektronischer Kommunikation zu erklären. In der gesonderten 
Versammlung der Vorzugsaktionäre steht dieses Recht den Vor-
zugsaktionären zu. 

Widerspruch kann über den jeweiligen Online-Service ab Beginn 
bis zum Ende der Hauptversammlung bzw. der gesonderten 
Versammlung der Vorzugsaktionäre erklärt werden. Der proto-
kollierende Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von 
Widersprüchen über die Online-Services ermächtigt. Eingehende 
Widersprüche werden dem Notar aus dem jeweiligen Online-
Service unverzüglich zugeleitet. 

Die zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 
auszugsweise wie folgt: 

§ 118a Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) 1Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu er-
mächtigen, vorzusehen, dass die Versammlung ohne phy-
sische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 
Hauptversammlung). 2Wird eine virtuelle Hauptversamm-
lung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen ein-
zuhalten: 

8. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten 
Aktionären wird ein Recht zum Widerspruch gegen ei-
nen Beschluss der Hauptversammlung im Wege elekt-
ronischer Kommunikation eingeräumt. 

§ 245 Anfechtungsbefugnis (Auszug) 

1Zur Anfechtung ist befugt 

1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, 
wenn er die Aktien schon vor der Bekanntmachung der Ta-
gesordnung erworben hatte und gegen den Beschluß Wi-
derspruch zur Niederschrift erklärt hat. 

2Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten alle zu der Ver-
sammlung elektronisch zugeschalteten Aktionäre als erschienen 
im Sinne des Satzes 1 Nummer 1. 
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